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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Der Nationalrat beugte sich in der Frühjahressession 2022 als Erstrat über die
umfassende Revision des Strassenverkehrsgesetzes. Die Debatte gliederte sich in drei
Blöcke – erstens umweltfreundliche Technologien und automatisiertes Fahren,
zweitens Anpassungen im Bereich Via sicura sowie drittens verschiedene kleinere
Änderungen, quasi ein Varia-Block. Die Ziele der Revision bestanden gemäss
Kommissionssprecher Philipp Matthias Bregy (mitte, VS) in der Förderung
umweltfreundlicher Technologien in der Mobilität sowie in der Überprüfung der
Verkehrssicherheit. 
Im ersten Block waren die neuen Bestimmungen für umweltfreundliche Technologien
unbestritten; für etwas mehr Gesprächsbedarf sorgten die Regeln zum automatisierten
Fahren: Die Grünen hatten hierzu drei Minderheitsanträge eingereicht: Eine Minderheit
Schlatter (gp, ZH) wollte das automatisierte Fahren nur auf Autobahnen und -strassen
sowie auf Nebenstrassen mit wenig Langsamverkehr zulassen. Eine weitere Minderheit
Schlatter wollte das Inverkehrbringen von automatisierten Lieferrobotern verbieten.
Eine Minderheit Trede (gp, BE) wiederum vertrat die Ansicht, dass Versuche mit
Fahrzeugen mit einem Automatisierungssystem und die Erkenntnisse daraus nicht nur
zu dokumentieren seien, sondern auch von unabhängiger Forschung begleitet werden
sollen. Die Forschenden sollten dabei insbesondere die Konsequenzen für die nicht
motorisierten Verkehrsteilnehmenden untersuchen. Allerdings fand keiner dieser drei
Anträge eine Mehrheit.
Der zweite Block zu den Anpassungen von Via Sicura gab in der grossen Kammer viel zu
reden. Die Mehrheit des Rates war sich einig, dass den verantwortlichen Behörden und
Gerichten bei Geschwindigkeitsübertretungen mehr Ermessensspielraum gewährt
werden solle. Folglich wurde gegen den Widerstand der Grünen und Teilen der SP
beschlossen, bei Raserdelikten die Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr aus dem SVG
zu streichen. Betreffend die Mindestentzugsdauer des Führerscheins bei Raserdelikten
konnte sich ein Antrag Jauslin (fdp, AG), der demjenigen des Bundesrates entsprach,
durchsetzen. Damit wurde die Mindestentzugsdauer von derzeit 24 Monate auf 12
Monate halbiert. Die Kommissionsmehrheit, welche 6 Monate gefordert hatte, sowie
zwei links-grüne Minderheitsanträge, die sich für 18 respektive 24 Monate
Mindestentzugsdauer ausgesprochen hatten, fanden folglich keine Mehrheit. 
Im Rahmen des dritten Blocks wurde gegen den Willen des Bundesrates beschlossen,
dass für fahrradfahrende Kinder bis 16 Jahre keine Helmpflicht gelten soll. Matthias
Aebischer (sp, BE), Präsident von Pro Velo Schweiz, freute sich über diesen Entscheid,
da das Ziel darin bestehen müsse, «dass möglichst viele Leute Velo fahren». Keine
Mehrheit fanden zwei Minderheitsanträge Aebischer, wonach Fahrräder nur mit einem
Mindestabstand von 1.5 Metern und im Kreisverkehr überhaupt nicht hätten überholt
werden dürfen. Zudem beschloss der Nationalrat gegen den Willen der geschlossen
stimmenden SP- und Grünen-Fraktionen sowie einzelner GLP- und Mitte-Mitglieder,
dass neu auch motorisierte Zweiräder auf dem Trottoir abgestellt werden dürfen,
sofern den zu Fuss Gehenden noch genügend Platz bleibt. Schliesslich beschloss die
grosse Kammer, dass Rundstreckenrennen von Motorfahrzeugen in Zukunft
grundsätzlich erlaubt werden sollen, aber der Bewilligung des jeweiligen
Standortkantons bedürfen.
In der Gesamtabstimmung wurde die Vorlage mit 156 zu 28 Stimmen deutlich
angenommen. Die ablehnenden Stimmen stammten von der geschlossen stimmenden
GP-Fraktion. Marionna Schlatter hatte schon in ihrem Eintretensvotum darauf
hingewiesen, dass die Grünen die Vorlage ablehnen würden, falls nicht noch
Verbesserungen vorgenommen würden. Die Vorlage würde ansonsten dazu führen, dass
«die Verantwortung für die Sicherheit an die schwächeren Verkehrsteilnehmerinnen
und -teilnehmer» abgeschoben werde. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.03.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Umweltschutz

Allgemeiner Umweltschutz

Im März 2021 reichten die Nationalrätinnen und Nationalräte Marionna Schlatter (Pa. Iv.
21.436; gp, ZH), Beat Flach (Pa. Iv. 21.437; glp, AG), Anna Giacometti (Pa. Iv. 21.438; fdp,
GR), Nik Gugger (Pa. Iv. 21.439; evp, ZH) und Jon Pult (Pa. Iv. 21.440; sp, GR) fünf
gleichlautende parlamentarische Initiativen mit dem Titel «Recht auf gesunde Umwelt
und Rechte der Natur» ein. Sie forderten damit nicht weniger als die Revision der
Bundesverfassung (BV), mit dem Ziel, das Recht des Menschen auf eine gesunde Umwelt
als Grundrecht festzuhalten sowie der Natur zumindest partiell den Status eines
Rechtsobjekts zu verleihen.
Die RK-NR befasste sich im Mai 2022 mit den fünf Initiativen. Eine Mehrheit der
Kommission (14 zu 11 Stimmen) kam dabei zum Schluss, dass den Initiativen keine Folge
zu geben sei. Die Mehrheit vertrat die Ansicht, dass die Begriffe «gesunde Umwelt»
sowie «Natur» zu unpräzise seien, um sie als grundrechtlichen Anspruch respektive als
Rechtssubjekt in der BV zu verankern. Eine Minderheit vertrat hingegen die Ansicht,
dass die Initiativen die Chance bieten, um über Grundsatzfragen rund um den Schutz
der Natur zu debattieren, und wollte ihnen daher Folge geben. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.05.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Nationalrat befasste sich in der Wintersession 2022 mit fünf gleichlautenden
parlamentarischen Initiativen mit dem Titel «Recht auf gesunde Umwelt und Rechte
der Natur» von Vertreterinnen und Vertretern der Grünen-, der GLP-, der
FDP.Liberalen-, der SP- sowie der Mitte-Fraktion. Marionna Schlatter (gp, ZH) und Jon
Pult (sp, GR) erläuterten den Initiativtext und setzten sich dafür ein, dass in der
Bundesverfassung ein Grundrecht auf eine gesunde Umwelt festgeschrieben wird.
Zudem solle in der BV auch eine Grundlage dafür geschaffen werde, dass die Natur
zumindest teilweise eine Rechtspersönlichkeit erhält. Nur dadurch könne der
ungenügende Schutz der Natur justiziabel gemacht werden. Anschliessend empfahl Yves
Nidegger (svp, GE) im Namen der Mehrheit der RK-NR, den fünf Initiativen keine Folge
zu geben. Zum einen sei die Bestimmung des Rechts auf eine gesunde Umwelt zu
unbestimmt, um dieses zu einem Verfassungsrecht zu erklären. Zum anderen sei die
Forderung, die Natur zum Rechtssubjekt zu machen, in der Schweizer Rechtsordnung
nicht vorgesehen, denn einem Rechtssubjekt stünden gemäss der hiesigen
Rechtsordnung nicht nur Rechte zu, sondern oblägen auch gewisse Pflichten, die man
der Natur nicht auferlegen könne. In der Abstimmung sprachen sich 87 Mitglieder des
Nationalrates für Folgegeben aus, 101 votierten dagegen und 1 Person enthielt sich der
Stimme. Gegen Folgegeben stimmten die geschlossen stimmende SVP-Fraktion sowie
die fast geschlossen stimmenden Fraktionen der FDP.Liberalen und der Mitte. Die fünf
parlamentarischen Initiativen sind damit erledigt. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.12.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Konservative und Rechte Parteien

Die für ein fakultatives Referendum nötigen 50'000 Unterschriften innert 100 Tagen
zusammenzubringen, ist ohne viele motivierte Mitwirkende und eine gute Organisation
nur in Ausnahmesituationen möglich. Für mitgliederstarke, organisatorisch gut
eingespielte und referendumserfahrene Parteien wie die SVP ist ein Scheitern an der
Unterschriftenhürde aber eine Seltenheit.
Es sorgte deshalb für einiges Aufsehen, als Parteipräsident Marco Chiesa (svp, TI) und
Fraktionschef Thomas Aeschi (svp, ZG) Mitte Dezember 2022 öffentlich die Alarmglocke
läuteten, weil ihre Partei mit der Unterschriftensammlung fürs Referendum gegen das
Klima- und Innovationsgesetz «massiv» im Hintertreffen sei: Nach mehr als der Hälfte
der Sammelfrist fehlten noch 20'000 Unterschriften, und über die anstehenden
Feiertage könne erfahrungsgemäss nicht mit vielen Unterschriften gerechnet werden.

Als Gründe für die Schwierigkeiten kursierten in der Presse verschiedene Erklärungen:
Chiesa selbst gab im Sonntags-Blick an, das Engagement von Fraktionsmitgliedern und
Kantonalparteien in der Unterschriftensammlung sei «ungenügend». Hinzu komme
«Pech», weil nach den Rücktritten von Ueli Maurer (svp, ZH) und Simonetta Sommaruga
(sp, BE) die Bundesratswahlen die Schlagzeilen dominierten und das Referendum
deshalb weniger öffentliche Aufmerksamkeit erhalten habe.

PARTEICHRONIK
DATUM: 19.01.2023
HANS-PETER SCHAUB
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Auch die NZZ erwähnte die Bundesratswahlen, allerdings in etwas anderem Licht: Dass
die SVP sich mit Blick auf den SP-Sitz von Beginn an zur Konkordanz bekannt und
ihrerseits Albert Rösti (svp, BE) ohne nennenswerte Gegenwehr in den Bundesrat
gebracht habe, habe «die frühere Oppositionspartei in den vergangenen Wochen
züchtig und zahm gemacht»: Die Bundesratswahlen hätten gezeigt, dass die SVP selbst
zum «Establishment» gehöre und sich dies für sie «wohlig anfühlt». Das «harmonisch-
konkordante Schaulaufen» der Partei stachle die Basis nicht zum
Unterschriftensammeln in der Kälte und zu einem Referendumskampf an.
Daneben wusste die NZZ noch von einem anderen Problemfaktor zu berichten: Im Büro
des ehemaligen Nationalrats Ulrich Schlüer (ZH, svp), wo die ausgefüllten
Unterschriftenbogen aus der ganzen Schweiz geordnet und für die Beglaubigung
bereitgemacht würden, habe es gehapert. Schlüer scheine den Überblick über die
Anzahl der bisher eingegangenen Unterschriften verloren und anfänglich eine viel zu
tiefe Zahl genannt zu haben – in der Parteispitze sei gar von «Chaos» die Rede. Die
Unzufriedenheit mit Schlüer gehe so weit, dass Christoph Blocher (ZH, svp) seinem
langjährigen Weggefährten kurzerhand die ebenfalls laufende Unterschriftensammlung
für die Neutralitätsinitiative entzogen und dort nun eigene Leute für das administrative
Kampagnen-Management und die Unterschriften-Logistik eingesetzt habe, mutmasste
die NZZ weiter.
Einen weiteren Erklärungsansatz für die Schwierigkeiten beim Referendum gegen das
Klima- und Innovationsgesetz hielt Nationalrat Yves Nidegger (svp, GE) in 24heures
bereit: Das Referendumsanliegen sei relativ kompliziert zu erklären, und im Gegensatz
zum CO2-Gesetz, das die SVP ebenfalls gegen fast alle anderen Parteien bekämpft
habe, gehe es zudem um Subventionen und Ziele statt um Preiserhöhungen und
Verbote. Auf der Strasse mache es in den Augen der angesprochenen Passantinnen und
Passanten deshalb nicht sofort «Klick» wie bei anderen Anliegen, mit denen sich die
SVP profiliere.

Die Sorge vor einem blamablen Scheitern in der Unterschriftensammlung schien in der
Bundeshausfraktion so gross, dass sie wenige Tage nach Chiesas Sonntags-Blick-
Interview zu ungewöhnlichen Massnahmen griff: Zwar ist es bei der SVP üblich, dass den
Fraktionsmitgliedern bei Referenden und Initiativen der Partei jeweils unverbindliche
Zielvorgaben zur Anzahl zu sammelnder Unterschriften gemacht werden. Beim Klima-
und Innovationsgesetz wurde nun aber auf Antrag von Nationalrat Alfred Heer (svp, ZH)
nicht nur die ursprünglich bei 100 Unterschriften angesetzte Vorgabe auf 150
Unterschriften pro Fraktionsmitglied erhöht, sondern auch ein Strafgeld von 10
Franken pro fehlende Unterschrift festgelegt, welches Fraktionsmitglieder der Partei
zu entrichten hätten, wenn sie ihre Zielvorgabe verpassen sollten. Der Beschluss, der
mit 13 zu 11 Stimmen knapp und in Abwesenheit von mehr als der Hälfte der
Fraktionsmitglieder gefällt worden war, sorgte in der Folge für einiges böses Blut.
Nationalrat Roland Rino Büchel (svp, SG) etwa habe nach der Abstimmung die Sitzung
kurzerhand verlassen, beim nächsten Geldautomaten 1500 Franken abgehoben und
nach dem Motto «Ihr wollt Stutz statt Stimmen? Könnt ihr haben!» dem Fraktionschef
noch in derselben Sitzung auf den Tisch «geknallt», wie die NZZ kolportierte. Sein
Ratskollege Yves Nidegger wiederum liess sich in 24heures mit der Aussage zitieren, der
Beschluss sei demotivierend und nicht umsetzbar, kurz: «in jeder Hinsicht idiotisch»
(«idiote à tous points de vue»). Jean-Pierre Grin (svp, VD) sprach gar von parteiinterner
«Diktatur» und zeigte sich entschlossen, keinesfalls auch nur einen Rappen Strafgeld
abzuliefern. Grin befürchtete, die kontroverse Massnahme könnte sogar
kontraproduktiv wirken: Ein Fraktionskollege habe ihm gesagt, er werde unter diesen
Voraussetzungen aus Protest keine Unterschriften mehr sammeln.

Ob trotz, wegen oder ungeachtet des umstrittenen Fraktionsbeschlusses: Die
Unterschriftensammlung nahm in der Folge Fahrt auf, und schon zwei Wochen nach
dem Läuten der Alarmglocke – und drei Wochen vor Ablauf der Sammelfrist – liess
Kampagnenleiter und Nationalrat Michael Graber (svp, VS) in der NZZ verlauten, es sehe
inzwischen «sehr gut» aus für das Zustandekommen des Referendums. In der Tat
konnte die SVP letztlich sogar 103'015 gültige Unterschriften einreichen – doppelt so
viele wie nötig. Seit fast zehn Jahren hatte überhaupt nur ein fakultatives Referendum
(jenes gegen die Übernahme der EU-Waffenrichtlinie) noch mehr Unterschriften
erzielt. 4
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